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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Julia Klöckner (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen

Beförderungskosten zur Kindertagesstätte

Die Kleine Anfrage 173 vom 3. August 2011 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Wie vielen rheinland-pfälzischen Kindern wurde in den vergangenen fünf Jahren der Besuch einer Kindertagesstätte durch Ge-

währleistung der Beförderung von den Landkreisen bzw. den kreisfreien Städten ermöglicht?
2. Wie haben sich die Kosten für die Kindertagesstättenbeförderung der Kreise und kreisfreien Städte in den vergangenen fünf Jah-

ren entwickelt?
3. Inwiefern gilt die Beförderungsgewährleistung auch für den Besuch einer Ausweichkindertagesstätte in Ferienzeiten?
4. Inwiefern sieht die Landesregierung hier ein Änderungsbedarf?

Das Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 23. August 2011 wie folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1, 2 und 3:

Die Anzahl der rheinland-pfälzischen Kinder, denen in den vergangenen fünf Jahren der Besuch einer Kindertagesstätte durch Ge-
währleistung der Beförderung ermöglicht wurde und die Entwicklung der Kosten für die Kindertagesstättenbeförderung in den ver-
gangenen fünf Jahren wurde bei den zuständigen Kreis- und Stadtverwaltungen erfragt. In der für die Beantwortung der Kleinen
Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit haben 29 von 36 befragten Verwaltungen eine Rückmeldung abgegeben.

Die entsprechenden Angaben sind in der anliegenden Tabelle aufgelistet. Gleiches gilt auch hinsichtlich einer Beförderungsgewähr-
leistung in Ferienzeiten zu einer Ausweichkindertagesstätte. 

Zu Frage 4:

Gemäß § 5 Abs. 1 Kindertagesstättengesetz (KitaG) haben Kinder einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz in zumutbarer Ent-
fernung. Grundsätzlich besteht der Rechtsanspruch gemäß § 22 a Abs. 3 SGB VIII auch während der Ferienzeiten. 

Ein Anspruch auf Beförderung besteht gemäß § 11 KitaG, wenn kein Platz in einem wohnortnahen Kindergarten zur Verfügung
steht. Die Sicherstellung einer Beförderung während der Ferienzeiten ist jedoch gesetzlich nicht geregelt. Ein Kind, das während
der Ferienzeiten seines Kindergartens in einer anderen Einrichtung betreut wird, kann hierfür aber keine Beförderung durch den
zuständigen Landkreis verlangen. Dies wurde auch durch ein Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz (27. Juli 2010, 5 L 914/10.KO)
bestätigt.

Öffnungs- und Schließzeiten einer Einrichtung sind nach § 4 KitaG vom Träger festzusetzen. Es liegt in der Natur der Sache, dass
eine Kindertageseinrichtung auch in Ferienzeiten schließt. Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse vor, ob es sich hierbei
tatsächlich um ein flächendeckendes Problem handelt. Sie sieht daher, auch unter dem Aspekt, die für die Beförderung zuständigen
Landkreise oder Städte nicht evtl. zusätzlich finanziell zu belasten, keinen Änderungsbedarf. 

Irene Alt
Staatsministerin
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